
RICHTLINIE 2002/54/EG DES RATES

vom 13. Juni 2002

über den Verkehr mit Betarübensaatgut

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION �

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses �

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 66/400/EWG des Rates vom 14. Juni
1966 über den Verkehr mit Betarübensaatgut (2) ist
mehrfach in wesentlichen Punkten geändert worden (3).
Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Klarheit
empfiehlt es sich daher, die genannte Richtlinie zu kodi-
fizieren.

(2) Die Erzeugung von Zuckerrüben und Futterrüben, im
Folgenden �Betarüben� genannt, nimmt in der Landwirt-
schaft der Gemeinschaft einen wichtigen Platz ein.

(3) Der Erfolg des Anbaus von Betarüben hängt weitgehend
von der Verwendung geeigneten Saatguts ab.

(4) Eine höhere Produktivität beim Anbau von Betarüben in
der Gemeinschaft wird dadurch erreicht werden, dass
die Mitgliedstaaten bei der Auswahl der zum gewerbs-
mäßigen Verkehr zugelassenen Typen und Sorten ein-
heitliche und möglichst strenge Regeln anwenden. Daher
wird durch die Richtlinie 2002/53/EG des Rates (4) ein
gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflan-
zenarten vorgesehen.

(5) Es ist angebracht, auf den Erfahrungen mit den Syste-
men der Mitgliedstaaten und der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein ein-
heitliches Anerkennungssystem für die Gemeinschaft
aufzubauen. Im Zusammenhang mit der Konsolidierung
des Binnenmarktes ist es angebracht, das gemeinschaftli-
che System auf die kommerzielle Erzeugung von Saatgut
und auf den Verkehr in der Gemeinschaft anzuwenden,
ohne den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einer einseiti-

gen Abweichung, welche den freien Verkehr mit Saatgut
in der Gemeinschaft beeinträchtigen könnte, einzuräu-
men.

(6) Im Allgemeinen darf Betarübensaatgut gewerbsmäßig
nur in den Verkehr gebracht werden, wenn es gemäß
den Anerkennungsvorschriften als Basissaatgut oder Zer-
tifiziertes Saatgut amtlich geprüft und anerkannt worden
ist. Bei der Wahl der technischen Begriffe des �Basissaat-
gut� und des �Zertifizierten Saatguts� knüpft das System
an eine international bereits bestehende Terminologie
an. Es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Zucht-
saatgut der dem Basissaatgut vorhergehenden Generatio-
nen und nicht aufbereitetes Saatgut unter bestimmten
Voraussetzungen in den Verkehr zu bringen.

(7) Es ist angebracht, die Gemeinschaftsregelung nicht auf
Saatgut anzuwenden, das nachweislich zur Ausfuhr nach
dritten Ländern bestimmt ist.

(8) Um die Qualität des Betarübensaatguts in der Gemein-
schaft zu verbessern, müssen bestimmte Voraussetzun-
gen hinsichtlich insbesondere der Polypolidie, der Mono-
germie sowie der Segmentierung, der technischen Rein-
heit, der Keimfähigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts vor-
gesehen werden.

(9) Zur Sicherung der Identität des Saatguts müssen gemein-
schaftliche Regeln für die Verpackung, die Probenahme,
die Verschließung und die Kennzeichnung festgelegt
werden. Zu diesem Zweck müssen die Etiketten die für
die Durchführung der amtlichen Überwachung und die
Unterrichtung der Landwirte notwendigen Angaben tra-
gen und auf den Gemeinschaftscharakter der Anerken-
nung hinweisen.

(10) Für das Inverkehrbringen von chemisch behandeltem
Saatgut und für die Vermarktung von für den ökologi-
schen Landbau geeignetem Saatgut sowie für die Bestim-
mungen zur Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen
von Sorten, welche von genetischer Erosion bedroht
sind, durch Nutzung in situ, sollten Rechtsgrundlagen
geschaffen werden.

(11) Unbeschadet des Artikels 14 des Vertrags müssen für
bestimmte Bedingungen Ausnahmen zugelassen werden.
Mitgliedstaaten, die von diesen Ausnahmen Gebrauch
machen, müssen einander bei der Kontrolle Amtshilfe
leisten.

(12) Um zu gewährleisten, dass im Verkehr die Vorausset-
zungen hinsichtlich der Qualität sowie der Identitäts-
sicherung erfüllt sind, müssen die Mitgliedstaaten geeig-
nete Kontrollmaßnahmen vorsehen.

(1) Stellungnahme vom 9. April 2002 (noch nicht im Amtsblatt ver-
öffentlicht).

(2) ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2290/66. Zuletzt geändert durch die
Richtlinie 98/96/EG (ABl. L 25 vom 1.2.1999, S. 27).

(3) Siehe Anhang V Teil A.
(4) Siehe Seite 1 des vorliegenden Amtsblatts.

L 193/12 20.7.2002Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



(13) Saatgut, das diese Voraussetzungen erfüllt, darf unbe-
schadet des Artikels 30 des Vertrags nur den in den
gemeinschaftlichen Regeln vorgesehenen Verkehrs-
beschränkungen unterworfen werden.

(14) Es ist notwendig, unter bestimmten Voraussetzungen
Saatgut, welches in anderen Ländern auf der Grundlage
von in einem Mitgliedstaat anerkanntem Basissaatgut
vermehrt worden ist, als in diesem Mitgliedstaat ver-
mehrtes Saatgut anzuerkennen.

(15) Es ist angebracht vorzusehen, dass in dritten Ländern
geerntetes Betarübensaatgut innerhalb der Gemeinschaft
gewerbsmäßig nur in den Verkehr gebracht werden
kann, wenn es die gleiche Gewähr bietet wie Saatgut,
das in der Gemeinschaft amtlich anerkannt worden ist
und den gemeinschaftlichen Regeln entspricht.

(16) Für Zeitabschnitte, in denen die Versorgung mit aner-
kanntem Saatgut der verschiedenen Kategorien Schwie-
rigkeiten bereitet, ist es angebracht, vorübergehend Saat-
gut mit minderen Anforderungen zuzulassen sowie sol-
ches von Sorten, die weder im Gemeinsamen Sortenka-
talog noch im nationalen Sortenkatalog stehen.

(17) Um die technischen Methoden der Anerkennung in den
einzelnen Mitgliedstaaten anzugleichen und um künftig
Vergleichsmöglichkeiten hinsichtlich des in der Gemein-
schaft anerkannten und des aus dritten Ländern stam-
menden Saatguts zu haben, ist es zweckmäßig, in den
Mitgliedstaaten gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen
zur jährlichen Nachkontrolle des Saatguts der Kategorie
�Zertifiziertes Saatgut� anzulegen.

(18) Es sollten zeitlich befristete Versuche durchgeführt wer-
den, um Möglichkeiten zur Verbesserung bestimmter
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie zu erkunden.

(19) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(20) Diese Richtlinie darf nicht die Pflichten der Mitgliedstaa-
ten hinsichtlich der in Anhang V Teil B genannten
Umsetzungsfristen berühren �

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Richtlinie gilt für die kommerzielle Erzeugung und das
Inverkehrbringen von Saatgut von Betarüben in der Gemein-
schaft.

Sie gilt nicht für Saatgut von Betarüben, das nachweislich zur
Ausfuhr nach dritten Ländern bestimmt ist.

Artikel 2

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet:

a) Inverkehrbringen: der Verkauf, der Besitz im Hinblick auf
den Verkauf, das Anbieten zum Verkauf und jede Überlas-
sung, Lieferung oder Übertragung von Saatgut an Dritte,
entgeltlich oder unentgeltlich, zum Zwecke der kommer-
ziellen Nutzung.

Nicht als Inverkehrbringen gilt der Handel mit Saatgut, der
nicht auf die kommerzielle Nutzung der Sorte abzielt, wie
z. B. die nachstehenden Vorgänge:

� die Lieferung von Saatgut an amtliche Prüf- und Kon-
trollstellen;

� die Lieferung von Saatgut an Erbringer von Dienstleis-
tungen zur Verarbeitung oder Verpackung, sofern der
Erbringer der Dienstleistungen keinen Rechtsanspruch
auf das gelieferte Saatgut erwirbt.

Nicht als Inverkehrbringen gilt die an bestimmte Bedingun-
gen geknüpfte Lieferung von Saatgut an Erbringer von
Dienstleistungen zur Erzeugung bestimmter landwirtschaft-
licher Rohstoffe zu gewerblichen Zwecken oder zur Saat-
gutvermehrung zu diesem Zweck, sofern der Erbringer der
Dienstleistungen keinen Rechtsanspruch auf das gelieferte
Saatgut oder das Erntegut erwirbt. Der Lieferant des Saat-
guts legt der Anerkennungsstelle eine Kopie der betreffen-
den Teile des Vertrags mit dem Dienstleistungserbringer
vor; hierzu gehören Angaben darüber, welchen Normen
und Bedingungen das gelieferte Saatgut derzeit entspricht.

Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel wer-
den nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren
festgelegt.

b) Betarüben: Zucker- und Futterrüben der Art Beta vulgaris L.

c) Basissaatgut: Samen,

i) der unter der Verantwortung des Züchters nach stren-
gen Auswahlregeln im Hinblick auf die Sorte gewon-
nen worden ist;

ii) der zur Erzeugung von Saatgut der Kategorie �Zertifi-
ziertes Saatgut� bestimmt ist;

iii) der vorbehaltlich von Artikel 5 die Voraussetzungen
des Anhangs I für Basissaatgut erfüllt und

iv) bei dem in amtlicher Prüfung festgestellt worden ist,
dass die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind.(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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d) Zertifiziertes Saatgut: Samen,

i) der unmittelbar von Basissaatgut stammt;

ii) der zur Erzeugung von Betarüben bestimmt ist;

iii) der vorbehaltlich von Artikel 5 Buchstabe b) die
Voraussetzungen des Anhangs I für Zertifiziertes Saat-
gut erfüllt und

iv) � bei dem in amtlicher Prüfung festgestellt worden
ist, dass die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt
sind;

� bei dem im Fall der Erfüllung der Voraussetzungen
gemäß Anhang I Teil A entweder in amtlicher Prü-
fung oder in amtlich überwachter Prüfung fest-
gestellt worden ist, dass diese Voraussetzungen
erfüllt sind.

e) Monogermsaatgut: Genetisch einkeimiges Saatgut.

f) Präzisionssaatgut: Saatgut, das zur Aussaat mit Präzisions-
sägeräten bestimmt ist und das entsprechend den Vor-
schriften des Anhangs I Teil B Nummer 3 Buchstabe b)
Doppelbuchstaben bb) und cc) nur einen einzigen Keimling
entwickelt.

g) Amtliche Maßnahmen: Maßnahmen, die durchgeführt wer-
den

i) durch Behörden eines Staates oder

ii) unter der Verantwortung eines Staates durch juristische
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder

iii) bei Hilfstätigkeiten auch unter der Überwachung eines
Staates durch vereidigte natürliche Personen

unter der Voraussetzung, dass die unter den Ziffern ii) und
iii) genannten Personen an dem Ergebnis dieser Maßnah-
men kein Gewinninteresse haben.

h) Kleinpackung EG: Packung mit folgendem Zertifiziertem
Saatgut;

i) Monogerm- oder Präzisionssaatgut; bis zu 100 000
Knäuel oder Körnern oder bis zu einem Nettogewicht
von 2,5 kg, ausschließlich etwa verwendeter granulier-
ter Schädlingsbekämpfungsmittel, Hüllmasse oder sons-
tiger fester Zusätze;

ii) anderem als Monogerm- oder Präzisionssaatgut bis zu
einem Nettogewicht von 10 kg, ausschließlich etwa
verwendeter granulierter Schädlingsbekämpfungsmittel,
Hüllmasse oder sonstiger fester Zusätze.

(2) Die jeweiligen Sortentypen, einschließlich der Kom-
ponenten, die für die Anerkennung nach dieser Richtlinie in
Frage kommen, können besonders beschrieben und nach dem
in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt werden.

(3) Bei der Durchführung der amtlich überwachten Prüfung
gemäß Absatz 1 Buchstabe d) Ziffer iv) zweiter Gedankenstrich
sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

a) Die Inspektoren

i) müssen die notwendige fachliche Befähigung haben;

ii) dürfen an der Durchführung der Prüfungen keinerlei
Gewinninteresse haben;

iii) müssen von der Saatgutanerkennungsstelle des betref-
fenden Mitgliedstaats amtlich zugelassen worden sein;
damit sie zugelassen werden können, müssen sie ent-
weder vereidigt worden sein oder eine schriftliche
Erklärung unterzeichnet haben, mit der sie sich zur
Einhaltung der für amtliche Prüfungen geltenden
Regeln verpflichten;

iv) müssen die amtlich überwachten Prüfungen gemäß den
für die amtlichen Prüfungen geltenden Regeln durch-
führen.

b) Die zu prüfenden Feldbestände müssen von Saatgut
erwachsen sein, das einer amtlichen Nachprüfung unterzo-
gen wurde, die zufrieden stellend ausgefallen ist.

c) Ein Teil der Feldbestände muss von amtlichen Inspektoren
geprüft werden. Dieser Teil beträgt 10 % bei selbstbestäub-
ten Beständen und 20 % bei fremdbestäubten Beständen
sowie 5 % bzw. 15 % bei Arten, für die die Mitgliedstaaten
eine amtliche Laboruntersuchung auf Sortenechtheit und
Sortenreinheit anhand morphologischer und physiologi-
scher Merkmale oder, in geeigneten Fällen, durch bioche-
mische Analysen vorsehen.

d) Ein Teil der Proben der von den Feldbeständen geernteten
Saatgutpartien ist für amtliche Nachprüfungen und gegebe-
nenfalls für amtliche Laboruntersuchungen des Saatguts auf
Sortenechtheit und Sortenreinheit zu entnehmen.

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem
Verstoß gegen die Bestimmungen für amtlich überwachte Prü-
fungen nach Unterabsatz 1 zu verhängen sind. Die Sanktionen
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Zu
diesen Sanktionen kann es gehören, dass den Inspektoren bei
vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwiderhandlung gegen die für
amtliche Prüfungen geltenden Regeln von der Saatgutanerken-
nungsstelle die amtliche Zulassung nach Unterabsatz 1 Buch-
stabe a) Ziffer iii) entzogen wird. Eine gegebenenfalls schon
erfolgte Anerkennung von geprüftem Saatgut wird im Fall
einer solchen Zuwiderhandlung rückgängig gemacht, es sei
denn, es kann nachgewiesen werden, dass das betreffende Saat-
gut tatsächlich alle einschlägigen Anforderungen erfüllt.

(4) Weitere Bestimmungen für die Durchführung von amt-
lich überwachten Prüfungen können nach dem in Artikel 28
Absatz 2 genannten Verfahren erlassen werden.

Bis zum Erlass solcher Maßnahmen gelten die Bedingungen des
Artikels 2 der Entscheidung 89/540/EWG der Kommission (1).

(1) ABl. L 286 vom 4.10.1989, S. 24. Entscheidung zuletzt geändert
durch die Entscheidung 96/336/EG (ABl. L 128 vom 29.5.1996,
S. 23).
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Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Betarüben-
saatgut nur dann in den Verkehr gebracht werden darf, wenn
es amtlich als �Basissaatgut� oder �Zertifiziertes Saatgut� aner-
kannt worden ist.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die amtli-
chen Saatgutprüfungen nach international üblichen Methoden
durchgeführt werden, soweit solche Methoden bestehen.

Artikel 4

Ungeachtet des Artikels 3 Absatz 1 tragen die Mitgliedstaaten
dafür Sorge, dass Folgendes in den Verkehr gebracht werden
darf:

� Zuchtsaatgut der dem Basissaatgut vorhergehenden Genera-
tionen und

� nicht aufbereitetes Saatgut, das zur Aufbereitung in den
Verkehr gebracht wird, sofern die Identität dieses Saatguts
gewährleistet ist.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten können jedoch abweichend von Artikel 3
gestatten,

a) dass Basissaatgut, das die Anforderungen des Anhangs I an
die Keimfähigkeit nicht erfüllt, amtlich anerkannt und in
den Verkehr gebracht wird; dazu werden alle erforderlichen
Maßnahmen getroffen, damit der Lieferant eine bestimmte
Keimfähigkeit gewährleistet, die er beim Inverkehrbringen
auf einem besonderen Etikett angibt, das seinen Namen,
seine Anschrift und die Bezugsnummer der Partie enthält;

b) dass Saatgut der Kategorien �Basissaatgut� oder �Zertifizier-
tes Saatgut�, bei dem die amtliche Prüfung in Bezug auf die
Einhaltung der Anforderungen des Anhangs I an die Keim-
fähigkeit nicht abgeschlossen ist, im Interesse einer schnel-
len Versorgung mit Saatgut amtlich anerkannt und bis zum
ersten Empfänger der Handelsstufe in den Verkehr gebracht
wird. Die Anerkennung erfolgt nur gegen Vorlage einer
vorläufigen Analyse des Saatguts und gegen Angabe von
Namen und Anschrift des ersten Empfängers. Es werden
alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, damit der Liefe-
rant die sich aus der vorläufigen Analyse ergebende Keim-
fähigkeit gewährleistet; er gibt diese Keimfähigkeit beim
Inverkehrbringen auf einem besonderen Etikett an, das sei-
nen Namen, seine Anschrift und die Bezugsnummer der
Partie enthält.

Mit Ausnahme der in Artikel 22 vorgesehenen Fälle der Ver-
mehrung außerhalb der Gemeinschaft gelten diese Bestimmun-
gen nicht für aus dritten Ländern eingeführtes Saatgut.

Die Mitgliedstaaten, die von der Ausnahmeregelung gemäß
Buchstabe a) oder b) Gebrauch machen, leisten sich bei der
Kontrolle Amtshilfe.

Artikel 6

(1) Ungeachtet des Artikels 3 Absatz 1 können die Mitglied-
staaten von Erzeugern in ihrem Gebiet die Genehmigung ertei-
len, folgende Saatgutmengen in den Verkehr zu bringen:

a) kleine Mengen Saatgut für wissenschaftliche Zwecke oder
für Zuchtvorhaben;

b) angemessene Mengen von Saatgut für andere Test- oder
Versuchszwecke, sofern das Saatgut einer Sorte zugehört,
für die in dem betreffenden Mitgliedstaat ein Antrag auf
Aufnahme in den Sortenkatalog gestellt wurde.

Im Fall von genetisch verändertem Material kann diese Geneh-
migung nur erteilt werden, wenn alle entsprechenden Maßnah-
men getroffen worden sind, um nachteilige Auswirkungen auf
die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.
Für die Durchführung der diesbezüglichen Umweltverträglich-
keitsprüfung gilt Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie 2002/53/EG
entsprechend.

(2) Die Zwecke, für die die Genehmigung gemäß Absatz 1
Buchstabe b) erteilt werden kann, die Bestimmungen zur Kenn-
zeichnung der Verpackungen sowie die Voraussetzungen für
die Erteilung solcher Genehmigungen durch die Mitgliedstaaten
und die davon betroffenen Mengen werden nach dem in Arti-
kel 28 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.

(3) Genehmigungen, die die Mitgliedstaaten Erzeugern in
ihrem Gebiet für die in Absatz 1 genannten Zwecke vor dem
14. Dezember 1998 erteilen, bleiben gültig, bis die in Absatz 2
genanten Bestimmungen festgelegt sind. Ab diesem Zeitpunkt
müssen alle Genehmigungen den gemäß Absatz 2 festgelegten
Bestimmungen entsprechen.

Artikel 7

Die Mitgliedstaaten können für die einheimische Erzeugung
hinsichtlich der Voraussetzungen des Anhangs I zusätzliche
oder strengere Voraussetzungen für die Anerkennung festlegen.

Artikel 8

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die etwa erforderliche
Beschreibung genealogischer Komponenten auf Antrag des
Züchters vertraulich gehalten wird.

Artikel 9

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass im Verfahren der
Überwachung der Sorten und bei der Prüfung des Saatguts zur
Anerkennung die Proben amtlich nach geeigneten Methoden
gezogen werden.

(2) Bei der Prüfung des Saatguts zur Anerkennung werden
die Proben aus homogenen Partien gezogen; das Höchst-
gewicht einer Partie und das Mindestgewicht einer Probe sind
in Anhang II angegeben.
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Artikel 10

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Basissaatgut und
Zertifiziertes Saatgut nur in ausreichend homogenen Partien
und in Packungen, die geschlossen und nach Artikel 11, Artikel
12 oder Artikel 13, je nach Fall, mit einem Verschlusssystem
versehen und gekennzeichnet sind, in den Verkehr gebracht
werden dürfen.

(2) Die Mitgliedstaaten können für den Verkehr mit Klein-
mengen an Letztverbraucher Ausnahmen von Absatz 1 hin-
sichtlich der Verpackung, des Verschlusses sowie der Kenn-
zeichnung vorsehen.

Artikel 11

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Packungen mit
Basissaatgut und Zertifiziertem Saatgut, soweit sich Saatgut der
letztgenannten Kategorie nicht in Kleinpackungen EG befindet,
amtlich oder unter amtlicher Überwachung so verschlossen
werden, dass sie nicht geöffnet werden können, ohne dass das
Verschlusssystem verletzt wird oder dass das in Artikel 12 vor-
gesehene amtliche Etikett oder die Verpackung Spuren einer
Manipulation zeigen.

Zur Sicherung der Verschließung schließt das Verschlusssystem
mindestens entweder die Einbeziehung des amtlichen Etiketts
in das System oder die Anbringung einer amtlichen Verschluss-
sicherung ein.

Die Maßnahmen nach Unterabsatz 2 sind entbehrlich bei Ver-
wendung eines nicht wiederverwendbaren Verschlusssystems.

Nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren kann
festgestellt werden, ob ein bestimmtes Verschlusssystem den
Bestimmungen dieses Absatzes entspricht.

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass außer bei Abfül-
lung in Kleinpackungen EG eine ein- oder mehrmalige Wieder-
verschließung nur amtlich oder unter amtlicher Überwachung
vorgenommen werden darf. In diesem Fall werden auf dem in
Artikel 12 vorgesehenen Etikett auch die letzte Wiederver-
schließung, deren Datum und die Stelle, die die Wiederver-
schließung vorgenommen hat, vermerkt.

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Kleinpackungen
EG so verschlossen werden, dass sie nicht geöffnet werden kön-
nen, ohne dass das Verschlusssystem verletzt wird oder dass
die Kennzeichnung oder die Verpackung Spuren einer Manipu-
lation zeigen. Nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Ver-
fahren kann festgestellt werden, ob ein bestimmtes Verschluss-
system den Bestimmungen dieses Absatzes entspricht. Eine ein-
oder mehrmalige Wiederverschließung darf nur unter amtlicher
Überprüfung vorgenommen werden.

Artikel 12

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Packungen mit Basis-
saatgut und Zertifiziertem Saatgut, soweit sich Saatgut der
letztgenannten Kategorie nicht in Kleinpackungen EG befindet,

a) an der Außenseite mit einem amtlichen Etikett versehen
werden, das noch nicht benutzt worden ist, das den

Voraussetzungen des Anhangs III Teil A entspricht und auf
dem die Angaben in einer der Amtssprachen der Gemein-
schaft abgefasst sind. Die Farbe des Etiketts ist weiß bei
Basissaatgut und blau bei Zertifiziertem Saatgut. Ist das Eti-
kett mit einem Loch versehen, so wird seine Befestigung in
jedem Fall mit einer amtlichen Verschlusssicherung gesi-
chert. Wenn im Falle des Artikels 5 Buchstabe a) Basissaat-
gut die Anforderungen des Anhangs I an die Keimfähigkeit
nicht erfüllt, so wird dies auf dem Etikett vermerkt. Die
Verwendung von amtlichen Klebeetiketten ist gestattet.
Nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren
kann die Anbringung der vorgeschriebenen Angaben auf
der Verpackung in unverwischbarer Farbe nach dem Mus-
ter des Etiketts unter amtlicher Überwachung gestattet wer-
den;

b) einen amtlichen Vermerk in der Farbe des Etiketts enthal-
ten, der von der für das Etikett vorgesehenen Angaben
mindestens diejenigen enthält, die für dieses Etikett in
Anhang III Teil A Abschnitt 1 Nummewrn 3, 5, 6, 11 und
12 vorgesehen sind. Der Vermerk ist so beschaffen, dass er
nicht mit einem amtlichen Etikett gemäß Buchstabe a) ver-
wechselt werden kann. Der Vermerk ist entbehrlich, wenn
die Angaben auf der Verpackung in unverwischbarer Farbe
angebracht sind oder wenn gemäß Buchstabe a) ein Klebe-
etikett oder ein Etikett aus reißfestem Material verwendet
wird.

Artikel 13

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Kleinpackungen
EG

a) an der Außenseite gemäß Anhang III Tel B entweder mit
einem Etikett des Lieferanten oder mit einer gedruckten
oder gestempelten Aufschrift in einer der Amtssprachen
der Gemeinschaft versehen werden; bei Klarsichtpackungen
kann das Etikett im Innern enthalten sein, wenn es durch
die Verpackung hindurch lesbar ist; die Farbe des Etiketts
ist weiß bei Basissaatgut und blau bei Zertifiziertem Saat-
gut;

b) an der Außenseite oder auf dem nach Buchstabe a) vor-
gesehenen Etikett des Lieferanten mit einer amtlich zuge-
teilten Kennnummer versehen werden; bei Verwendung
einer amtlichen Klebemarke ist die Farbe des Etiketts weiß
bei Basissaatgut und blau bei Zertifiziertem Saatgut; die Art
und Weise der Anbringung dieser Kennnummer kann nach
dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt
werden.

(2) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass bei der
Kennzeichnung der in ihrem Gebiet abgepackten Kleinpackun-
gen EG eine amtliche Klebemarke verwendet wird, auf der ein
Teil der in Anhang III Teil B vorgesehenen Angaben ange-
bracht wird; soweit diese Angaben auf dieser Klebemarke ste-
hen, ist eine Kennzeichnung nach Absatz 1 Buchstabe a) nicht
erforderlich.

Artikel 14

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Kleinpackungen EG
auf Antrag nach Artikel 11 Absatz 1 und Artikel 12 amtlich
oder unter amtlicher Überwachung verschlossen und gekenn-
zeichnet werden.
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Artikel 15

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen,
damit im Falle der Kleinpackungen, insbesondere bei der Abfül-
lung der Saatgutpartien, die Identitätskontrolle des Saatguts
sichergestellt wird. Sie können zu diesem Zweck vorsehen, dass
Kleinpackungen, die in ihrem Gebiet abgefüllt worden sind,
amtlich oder unter amtlicher Überwachung verschlossen wer-
den.

Artikel 16

(1) Nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren
kann vorgesehen werden, dass in anderen als den in dieser
Richtlinie vorgesehenen Fällen Packungen mit Basissaatgut oder
Zertifiziertem Saatgut ein Etikett des Lieferanten tragen müs-
sen. Dabei kann es sich um ein vom amtlichen Etikett geson-
dertes Etikett handeln oder um Angaben des Lieferanten, die
auf der Packung selbst aufgedruckt sind. Die auf diesem Etikett
anzugebenden Einzelheiten werden ebenfalls nach dem in Arti-
kel 28 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.

(2) Das in Absatz 1 genannte Etikett ist so beschaffen, dass
es mit dem amtlichen Etikett nach Artikel 12 nicht verwechselt
werden kann.

Artikel 17

Saatgut einer genetisch veränderten Sorte muss auf jedem Eti-
kett oder jedem amtlichen oder sonstigen Begleitpapier, das
gemäß dieser Richtlinie an der Saatgutpartie befestigt ist oder
dieser beiliegt, klar als solches gekennzeichnet sein.

Artikel 18

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass jegliche chemische
Behandlung von Basissaatgut oder Zertifiziertem Saatgut ent-
weder auf dem amtlichen Etikett oder auf einem Etikett des
Lieferanten sowie auf oder in der Packung vermerkt wird.

Artikel 19

Zur Erkundung von Möglichkeiten zur Verbesserung einiger
Bestimmungen dieser Richtlinien kann nach dem in Artikel 28
Absatz 2 genannten Verfahren beschlossen werden, dass zeit-
lich befristete Versuche auf Gemeinschaftsebene durchgeführt
werden, für die besondere Bedingungen gelten.

Die Mitgliedstaaten können im Rahmen derartiger Versuche
von bestimmten Verpflichtungen dieser Richtlinie freigestellt
werden. Das Ausmaß dieser Freistellung ist unter Bezugnahme
auf die einschlägigen Vorschriften festzulegen. Ein Versuch
erstreckt sich auf höchstens sieben Jahre.

Artikel 20

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Saatgut, das gemäß
den fakultativen oder obligatorischen Bestimmungen dieser
Richtlinie in den Verkehr gebracht wird, hinsichtlich seiner

Eigenschaften, der Prüfungsmaßnahmen, der Kennzeichnung
und der Verschließung nur den in dieser oder anderen Richt-
linien vorgesehenen Verkehrsbeschränkungen unterliegt.

Artikel 21

Zuchtsaatgut der dem Basissaatgut vorhergehenden Generatio-
nen kann gemäß Artikel 4 erster Gedankenstrich unter folgen-
den Bedingungen in den Verkehr gebracht werden:

a) Es ist von der zuständigen Anerkennungsstelle gemäß den
für die Anerkennung von Basissaatgut geltenden Bestim-
mungen amtlich kontrolliert worden,

b) es ist gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie abge-
packt, und

c) die Packungen tragen ein amtliches Etikett mit mindestens
folgenden Angaben:

� Anerkennungsstelle und Mitgliedstaat oder deren Zei-
chen,

� Bezugsnummer der Partie,

� Monat und Jahr der Verschließung oder

� Monat und Jahr der letzten für die Anerkennung
bestimmten amtlichen Probenahme,

� Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die bota-
nische Bezeichnung, gegebenenfalls abgekürzt und
ohne Namen der Autoren, oder die Trivialbezeichnung
oder beide Bezeichnungen; Angabe, ob es sich um
Zucker- oder Futterrüben handelt,

� Sorte, zumindest in lateinischen Buchstaben,

� Bezeichnung �Vorstufensaatgut�,

� Anzahl der dem Saatgut der Kategorie �Zertifiziertes
Saatgut� vorhergehenden Generationen.

Das Etikett ist weiß mit einem diagonalen violetten Strich.

Artikel 22

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Saatgut von Beta-
rüben, das

� unmittelbar von Basissaatgut stammt, das in einem oder
mehreren Mitgliedstaaten oder in einem dritten Land, dem
die Gleichstellung nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b)
gewährt wurde, amtlich anerkannt wurde, und

� in einem anderen Mitgliedstaat geerntet wurde,

auf Antrag und unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinie
2002/53/EG in jedem anderen Mitgliedstaat als Zertifiziertes
Saatgut amtlich anerkannt wird, wenn es einer Feldbesichti-
gung unterzogen worden ist, die den Voraussetzungen des
Anhangs I Teil A für die betreffende Kategorie genügt, und
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wenn in amtlicher Prüfung festgestellt worden ist, dass die
Voraussetzungen des Anhangs I Teil B für diese Kategorie
erfüllt sind.

Stammt das Saatgut in diesen Fällen unmittelbar von amtlich
anerkanntem Saatgut einer dem Basissaatgut vorhergehenden
Generation, so können die Mitgliedstaaten, sofern die Voraus-
setzungen für diese Kategorie erfüllt sind, auch die amtliche
Anerkennung als Basissaatgut zulassen.

(2) Saatgut von Betarüben, das in der Gemeinschaft geerntet
wurde und zur Anerkennung nach Absatz 1 bestimmt ist,
muss

� gemäß Artikel 11 Absatz 1 abgepackt und mit einem amt-
lichen Etikett nach Anhang IV Teile A und B versehen wer-
den und

� von einer amtlichen Bescheinigung nach Anhang IV Teil C
begleitet sein.

Die Bestimmungen des Unterabsatzes 1 in Bezug auf die Ver-
packung und Kennzeichnung finden gegebenenfalls keine
Anwendung, wenn die gleichen Behörden sowohl für die Feld-
besichtigung und für die Erstellung der Unterlagen für das
noch nicht endgültig zugelassene Saatgut im Hinblick auf des-
sen Zulassung als auch für die Zulassung selbst verantwortlich
sind oder wenn sich die einzelnen zuständigen Behörden über
eine Ausnahme einig sind.

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, dass Saatgut
von Betarüben, das

� unmittelbar von Basissaatgut stammt, das in einem oder
mehreren Mitgliedstaaten oder einem dritten Land, dem die
Gleichstellung nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b)
gewährt wurde, amtlich anerkannt wurde, und

� in einem dritten Land geerntet wurde,

auf Antrag in dem Mitgliedstaat, in dem das Basissaatgut ent-
weder erzeugt oder amtlich anerkannt wurde, als Zertifiziertes
Saatgut amtlich anerkannt wird, wenn dieses Saatgut einer
Feldbesichtigung unterzogen worden ist, die den in einer
Gleichstellungsentscheidung nach Artikel 23 Absatz 1 Buch-
stabe a) vorgesehenen Voraussetzungen für die betreffende
Kategorie genügt, und wenn in amtlicher Prüfung festgestellt
worden ist, dass die Voraussetzungen des Anhangs I Teil B für
diese Kategorie erfüllt sind. Die anderen Mitgliedstaaten können
ebenfalls vorsehen, dass solches Saatgut amtlich anerkannt
wird.

Artikel 23

(1) Der Rat stellt auf Vorschlag der Kommission mit qualifi-
zierter Mehrheit fest:

a) ob im Falle des Artikels 22 die in einem dritten Land
durchgeführten Feldbesichtigungen den Voraussetzungen
des Anhangs I Teil A genügen;

b) ob in einem dritten Land geerntetes Saatgut von Betarüben,
das hinsichtlich seiner Eigenschaften sowie der zu seiner
Prüfung, seiner Identitätssicherung, seiner Kennzeichnung

und seiner Kontrolle durchgeführten Maßnahmen die glei-
che Gewähr bietet, insoweit dem Basissaatgut oder dem
Zertifizierten Saatgut gleichsteht, das in der Gemeinschaft
geerntet worden ist und den Bestimmungen dieser Richt-
linie entspricht.

(2) Absatz 1 gilt auch für jeden neuen Mitgliedstaat für die
Zeit von seinem Beitritt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er die
erforderlichen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften in Kraft
setzen muss, um den Bestimmungen dieser Richtlinie nach-
zukommen.

Artikel 24

(1) Zur Behebung von vorübergehend auftretenden und in
anderer Weise nicht zu beseitigenden Schwierigkeiten bei der
Versorgung mit Basissaatgut oder Zertifiziertem Saatgut in der
Gemeinschaft kann beschlossen werden, dass die Mitgliedstaa-
ten nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren für
einen festgelegten Zeitraum in der gesamten Gemeinschaft das
Inverkehrbringen der zur Beseitigung der Versorgungsschwie-
rigkeiten erforderlichen Mengen von Saatgut einer Kategorie
mit minderen Anforderungen oder von Saatgut einer Sorte,
welche nicht im �Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirt-
schaftliche Pflanzenarten� oder in den nationalen Sortenkatalo-
gen der Mitgliedstaaten aufgeführt ist, genehmigen.

(2) Für die Saatgutkategorie einer bestimmten Sorte ist das
amtliche Etikett der entsprechenden Kategorie zu verwenden;
bei Saatgut von Sorten, die nicht in den vorgenannten Katalo-
gen aufgeführt sind, ist das amtliche Etikett braun. Auf dem
Etikett ist anzugeben, dass das betreffende Saatgut zu einer
Kategorie gehört, welche mindere Anforderungen erfüllt.

(3) Durchführungsbestimmungen zu Absatz 1 können nach
dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen wer-
den.

Artikel 25

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass das Saatgut
von Betarüben während des Inverkehrbringens mindestens
durch Stichproben amtlich geprügt wird, damit sichergestellt
ist, dass es den Vorschriften und Voraussetzungen dieser Richt-
linie entspricht.

(2) Unbeschadet des freien Verkehrs mit Saatgut in der
Gemeinschaft treffen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass beim Inverkehrbringen
von aus Drittländern eingeführten Saatgutmengen über 2 kg
folgende Angaben gemacht werden:

a) Art,

b) Sorte,

c) Kategorie,

d) Erzeugerland und amtliche Kontrollstelle,
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e) Versandland,

f) Einführer,

g) Saatgutmenge.

Die Art und Weise, wie diese Angaben zu erfolgen haben,
kann nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren
festgelegt werden.

Artikel 26

(1) Innerhalb der Gemeinschaft werden gemeinschafltiche
Vergleichsprüfungen vorgenommen, um eine Nachkontrolle
von Stichproben von Zertifiziertem Saatgut von Betarüben
durchzuführen. Bei der Nachkontrolle können auch die Anfor-
derungen geprüft werden, denen das Saatgut genügen muss.
Die Gestaltung und die Ergebnsse der Vergleichsprüfungen
unterliegen der Beurteilung durch den in Artikel 28 Absatz 1
genannten Ausschuss.

(2) Die Vergleichsprüfungen dienen der Angleichung der
technischen Methoden der Anerkennung im Hinblick auf die
Erzielung gleichwertiger Ergebnisse. Sobald dieses Ziel erreicht
ist, wird jährlich ein Tätigkeitsbericht über die Prüfungen
erstellt, der den Mitgliedstaaten und der Kommission vertrau-
lich mitgeteilt wird. Die Kommission bestimmt nach dem in
Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren den Zeitpunkt, zu
dem der Bericht zum ersten Mal erstellt wird.

(3) Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 28 Absatz
2 genannten Verfahren die zur Durchführung der Vergleichs-
prüfungen notwendigen Maßnahmen. In dritten Ländern geern-
tetes Saatgut von Betarüben kann in die Vergleichsprüfungen
einbezogen werden.

Artikel 27

Die aufgrund der Entwicklung der wissenschaftlichen oder
technischen Erkenntnisse notwendig werdenden Änderungen
der Anhänge werden nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genann-
ten Verfahren vorgenommen.

Artikel 28

(1) Die Kommission wird von dem durch Beschluss
66/399/EWG des Rates (1) eingesetzten Ständigen Ausschuss
für das landwirtschaftliche, gartenbauliche und forstliche Saat-
und Pflanzgutwesen unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses
1999/468/EGH wird auf einen Monat festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung

Artikel 29

Diese Richtlinie berührt nicht die innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften, die zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von
Menschen, Tieren oder Pflanzen oder des gewerblichen und
kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind.

Artikel 30

(1) Nach dem in Artikel 28 Absatz 2 genannten Verfahren
können besondere Bedingungen festgelegt werden, um die Ent-
wicklung in folgenden Bereichen zu berücksichtigen:

a) Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von chemisch
behandeltem Saatgut;

b) Voraussetzungen, unter denen Saatgut unter Berücksichti-
gung der Erhaltung in situ und der nachhaltigen Nutzung
der pflanzengenetischen Ressourcen in Verkehr gebracht
werden darf, einschließlich Saatgutmischungen von Arten,
die auch in Artikel 1 der Richtlinie 2002/53/EG auf-
geführte Arten enthalten und mit spezifischen natürlichen
und halbnatürlichen Lebensräumen assoziiert und von
genetischer Erosion bedroht sind;

c) Voraussetzungen, unter denen für den ökologischen Land-
bau geeignetes Saatgut in Verkehr gebracht werden darf.

(2) Die besonderen Bedingungen gemäß Absatz 1 Buch-
stabe b) umfassen insbesondere folgenden Punkte:

a) die Herkunft des Saatguts dieser Arten muss bekannt und
von den zuständigen Behörden in den einzelnen Mitglied-
staaten für das Inverkehrbringen des Saatguts in bestimm-
ten Gebieten zugelassen sein;

b) entsprechende mengenmäßige Beschränkungen.

Artikel 31

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission den Wortlaut
ihrer nationaler Rechtsvorschriften, die sie auf dem unter diese
Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Die Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten davon in
Kenntnis.

Artikel 32

Die Kommission legt spätestens am 1. Februar 2004 eine aus-
führliche Evaluierung der mit Artikel 1 der Richtlinie 98/96/EG
eingeführten Vereinfachungen der Anerkennungsverfahren vor.
Bei dieser Evaluierung werden insbesondere die möglichen
Auswirkungen auf die Qualität des Saatguts geprüft.

Artikel 33

(1) Die Richtlinie 66/400/EWG in der Fassung der in
Anhang V Teil A aufgeführten Richtlinien wird unbeschadet
der Pflichten der im Anhang V Teil B genannten Umsetzungs-
fristen aufgehoben.(1) ABl. 125 vom 1.17.1966, S. 2289/66.
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(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als
Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach
Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang VI zu lesen.

Artikel 34

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 35

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 13. Juni 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
M. RAJOY BREY
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ANHANG I

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANERKENNUNG

A. Bestand

1. Die Vermehrungsfläche hat keine Vorfrucht, die mit der Erzeugung von Saatgut von Beta vulgaris der Bestandssorte
nicht zu vereinbaren ist. Die Vermehrungsfläche ist ausreichend frei von Pflanzen, die von der Vorfrucht durch-
gewachsen sind.

2. Der Bestand ist ausreichend sortenecht und -rein.

3. Der Saatguterzeuger unterwirft alle Saatgutvermehrungen einer Sorte der Prüfung der Anerkennungsstelle.

4. Im Fall von Zertifiziertem Saatgut aller Kategorien findet mindestens eine amtliche oder amtlich überwachte Feld-
besichtigung statt; bei Basissaatgut finden mindestens zwei amtliche Feldbesichtigungen statt, davon eine an den
Stecklingen und eine an den Samenträgern.

5. Der Kulturzustand der Vermehrungsfläche und der Entwicklungsstand des Bestandes gestatten eine ausreichende
Kontrolle der Sortenechtheit und -reinheit.

6. Die Mindestentfernungen zu benachbarten Bestäubungsquellen betragen:

Bestand Mindestentfernung

1. für die Erzeugung von Basissaatgut:

� zu Bestäubungsquellen der Gattung Beta 1 000 m

2. für die Erzeugung von Zertifiziertem Saatgut:

a) von Zuckerrüben:

� zu allen nachstehend nicht genannten Bestäubungsquellen der Gattung Beta 1 000 m

� wenn der vorgesehene Pollenspender oder einer der vorgesehenen Pollenspender diploid
ist, zu tetraploiden Zuckerrübenbestäubungsquellen

600 m

� wenn der vorgesehene Pollenspender ausschließlich tetraploid ist, zu diploiden Zucker-
rübenbestäubungsquellen

600 m

� zu Zuckerrübenbestäubungsquellen, bei denen der Ploidiegrad unbekannt ist 600 m

� wenn der vorgesehene Pollenspender oder einer der vorgesehenen Pollenspender diploid
ist, zu diploiden Zuckerrübenbestäubungsquellen

300 m

� wenn der vorgesehene Pollenspender ausschließlich tetraploid ist, zu tetraploiden Zucker-
rübenbestäubungsquellen

300 m

� zwischen zwei Vermehrungsflächen zur Erzeugung von Zuckerrübensaatgut ohne männ-
liche Sterilität

300 m

b) von Futterrüben:

� zu anderen nachstehend nicht aufgeführten Bestäubungsquellen der Gattung Beta 1 000 m

� wenn der vorgesehene Pollenspender oder einer der Pollenspender diploid ist, zu tetra-
ploiden Futterrübenbestäubungsquellen

600 m

� wenn der vorgesehene Pollenspender ausschließlich tetraploid ist, zu diploiden Futter-
rübenbestäubungsquellen

600 m

� zu Futterrübenbestäubungsquellen, bei denen der Ploidiegrad unbekannt ist 600 m

� wenn der vorgesehene Pollenspender oder einer der Pollenspender diploid ist, zu diploi-
den Futterrübenbestäubungsquellen

300 m

� wenn der vorgesehene Pollenspender ausschließlich tetraploid ist, zu tetraploiden Futter-
rübenbestäubungsquellen

300 m

� zwischen zwei Vermehrungsflächen zur Erzeugung von Futterrübensaatgut ohne männ-
liche Sterilität

300 m
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Diese Mindestentfernungen brauchen nicht eingehalten zu werden, sofern eine ausreichende Abschirmung gegen
unerwünschte Fremdbestäubung vorhanden ist. Zwischen Saatgutbeständen mit demselben Pollenspender ist keine
Isolierung erforderlich.

Der Ploidiegrad bei samentragenden und bestäubenden Teilen der saaterzeugenden Bestände ist unter Bezugnahme
auf den Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten gemäß der Richtlinie 2002/53/EG oder
die im Rahmen der vorgenannten Richtlinie erstellten nationalen Kataloge festzustellen. Sind diese Angaben für eine
Sorte nicht aufgeführt, so gilt der Ploidiegrad als unbekannt und ist eine Mindestisolierungsentfernung von 600 m
vorgeschrieben.

B. Saatgut

1. Das Saatgut ist ausreichend sortenecht und -rein.

2. Das Vorhandensein von Krankheiten, die den Saatwert beeinträchtigen, ist auf ein Mindestmaß beschränkt.

3. Das Saatgut erfüllt folgende weitere Voraussetzungen:

a)
Technische

Mindestreinheit
(v. H. des

Gewichts) (1)

Mindestkeim-
fähigkeit

(v. H. der reinen
Knäuel oder

Samen)

Höchstfeuchtig-
keitsgehalt
(v. H. des

Gewichts) (1)

aa) Zuckerrüben

� Monogermsaatgut 97 80 15

� Präzisionssaatgut 97 75 15

� mehrkeimiges Saatgut von Sorten, in denen der
Anteil an Diploiden 85 v. H. übersteigt

97 73 15

� übriges Saatgut 97 68 15

bb) Futterrüben

� mehrkeimiges Saatgut von Sorten, in denen der
Anteil an Diploiden 85 v. H. übersteigt, Mono-
germsaatgut, Präzisionssaatgut

97 73 15

� übriges Saatgut 97 68 15

Der gewichtsmäßige Anteil an Samen anderer Pflanzen überschreitet nicht 0,3 v. H.

(1) Ausschließlich etwa verwendeter granulierter Schädlingsbekämpfungsmittel, Hüllmasse oder sonstiger fester Zusätze.

b) Zusätzliche Anforderungen für Monogermsaatgut und Präzisionssaatgut

aa) Mongermsaatgut:

Aus mindestens 90 v. H. der gekeimten Knäuel entwickelt sich nur ein einziger Keimling.

Der Anteil an Knäuel mit 3 und mehr Keimlingen überschreitet nicht 5 v. H. der gekeimten Knäuel.

bb) Präzisionssaatgut von Zuckerrüben:

Aus mindestens 70 v. H. der gekeimten Knäuel entwickelt sich nur ein einziger Keimling. Der Anteil an
Knäuel mit 3 und mehr Keimlingen überschreitet nicht 5 v. H. der gekeimten Knäuel.

cc) Präzisionssaatgut von Futterrüben:

Bei Sorten, in denen der Anteil an Diploiden 85 v. H. übersteigt, entwickelt sich aus mindestens 58 v. H.
und bei allem übrigen Saatgut aus mindestens 63 v. H. der gekeimten Knäuel nur ein einziger Keimling.
Der Anteil an Knäuel mit drei und mehr Keimlingen überschreitet nicht 5 v. H. der gekeimten Knäuel.

dd) Bei Saatgut der Kategorie �Basissaatgut� überschreitet der gewichtsmäßige Anteil an unschädlichen Ver-
unreinigungen nicht 1,0 v. H. Bei Saatgut der Kategorie �Zertifiziertes Saatgut� überschreitet dieser Anteil
nicht 0,5 v. H. Bei umhülltem Saatgut wird die Einhaltung dieser Bedingung anhand von Stichproben
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geprüft, die gemäß Artikel 9 Absatz 1 aus verarbeitetem Saatgut gezogen werden, das teilweise geschält
(geschliffen oder zerkleinert), jedoch noch nicht umhüllt worden ist, und zwar unbeschadet der amtlichen
Prüfung der Mindestanalysenreinheit des umhüllten Saatguts.

c) Sonstige Sonderbedingungen:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Betarübensaatgut nicht in Gebiete eingeführt wird, die nach ein-
schlägigem Gemeinschaftsvorgehen als �von der Rhizomanie freie Gebiete� anerkannt worden sind, es sei denn,
der gewichtsmäßige Anteil an unschädlichen Verunreinigungen liegt nicht über 0,5 v. H.
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ANHANG II

Höchstgewicht einer Partie: 20 t

Mindestgewicht einer Probe: 500 g

Das Höchstgewicht einer Partie darf nicht um mehr als 5 % überschritten werden.

L 193/24 20.7.2002Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



ANHANG III

KENNZEICHNUNG

A. Amtliches Etikett

I. Vorgeschriebene Angaben

1. �EG-Norm�

2. Anerkennungsstelle und Mitgliedstaat oder deren Zeichen

3. Bezugsnummer der Partie

4. Monat und Jahr der Verschließung, ausgedrückt durch den Vermerk: �Verschließung �� (Monat und Jahr) oder

Monat und Jahr der letzten für die Entscheidung über die Anerkennung bestimmten amtlichen Probenahme,
ausgedrückt durch den Vermerk: �Probenahme �� (Monat und Jahr)

5. Art, zumindest in lateinischen Buchstasben die Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebenenfalls abgekürzt
und ohne Namen der Autoren) oder der landesüblichen Bezeichnung oder beider Bezeichnungen; ferner ist
anzugeben, ob es sich um Zucker- oder Futterrüben handelt

6. Sorte, zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben

7. Kategorie

8. Erzeugerland

9. Angegebenes Netto- oder Bruttogewicht oder angegebene Zahl der Knäuel oder reinen Körner

10. Bei Angabe des Gewichtes und bei Verwendung von granulierten Schädlingsbekämpfungsmitteln, Hüllmasse
oder sonstigen festen Zusätzen, die Art des Zusatzes sowie das ungefähre Verhältnis zwischen dem Gewicht
der Knäuel oder reinen Körner und dem Gesamtgewicht

11. Bei Monogermsaatgut: Zusatz �Monogerm�

12. Bei Präzisionssaatgut: Zusatz �Präzisionssaatgut�

13. Zusätzlich können die Worte �Erneut geprüft �� (Monat und Jahr) und die für diese Überprüfung verantwort-
liche Stelle angegeben werden, wenn mindestens die Keimfähigkeit erneut geprüft wurde. Diese Angaben kön-
nen auf einem auf dem amtlichen Etikett angebrachten amtlichen Aufkleber vermerkt werden.

II. Mindestgröße

110 mm × 67 mm.

B. Lieferantenetikett oder Aufschrift auf der Packung (Kleinpackung EG)

Vorgeschriebene Angaben

1. �Kleinpackung EG�

2. Name und Anschrift des für die Kennzeichnung verantwortlichen Lieferanten oder sein Zeichen

3. Amtlich zugeteilte Kennnummer

4. Dienststelle, welche die Kennnummer zugeteilt hat, und Mitgliedstaat oder deren Zeichen

5. Bezugsnummer, die ein Zurückgreifen auf die Partie ermöglicht, sofern die amtliche Kennnummer dies nicht gestat-
tet

6. Art, zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben; ferner ist anzugeben, ob es sich um Zucker- oder Futterrüben
handelt

7. Sorte, zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben
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8. �Kategorie�

9. Netto- oder Bruttogewicht oder Zahl der Knäuel oder reinen Körner

10. Bei Angabe des Gewichtes und bei Verwendung von granulierten Schädlingsbekämpfungsmitteln, Hüllmasse oder
sonstigen festen Zusätzen, die Art des Zusatzes sowie das ungefähre Verhältnis zwischen dem Gewicht der Knäuel
oder reinen Körner und dem Gesamtgewicht

11. Bei Monogermsaatgut: Zusatz �Monogerm�

12. Bei Präzisionssaatgut: Zusatz �Präzisionssaatgut�.
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ANHANG IV

ETIKETT UND BESCHEINIGUNG FÜR NOCH NICHT ANERKANNTES SAATGUT, DAS IN EINEM ANDEREN
MITGLIEDSTAAT GEERNTET WURDE

A. Für das Etikett vorgeschriebene Angaben

� Für die Feldbesichtigung zuständige Behörde und Mitgliedstaat oder deren Zeichen

� Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebenenfalls abgekürzt
und ohne Namen der Autoren) oder der landesüblichen Bezeichnung oder beider Bezeichnungen; ferner ist
anzugeben, ob es sich um Zucker- oder Futterrüben handelt

� Sorte, zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben

� Kategorie

� Kennnummer des Feldes oder der Partie

� Angegebenes Netto- oder Bruttogewicht

� Die Worte: �Noch nicht anerkanntes Saatgut�

B. Etikettfarbe

Das Etikett ist grau.

C. Für die Bescheinigung vorgeschriebene Angaben

� Ausstellende Behörde

� Art, zumindest in lateinischen Buchstaben die Angabe der botanischen Bezeichnung (gegebenenfalls abgekürzt
und ohne Namen der Autoren) oder der landesüblichen Bezeichnung oder beider Bezeichnungen; ferner ist
anzugeben, ob es sich um Zucker- oder Futterrüben handelt

� Sorte, zumindest in lateinischen Buchstaben angegeben

� Kategorie

� Bezugsnummer des zur Aussaat verwendeten Saatguts und Land bzw. Länder, die dieses Saatgut anerkannt
haben

� Kennnummer des Feldes oder der Partie

� Anbaufläche der Partie, für die die Bescheinigung gilt

� Menge des geernteten Saatguts und Anzahl der Packungen

� Bestätigung, dass der Feldbestand, aus dem das Saatgut stammt, die gestellten Bedingungen erfüllt hat

� Gegebenenfalls die Ergebnisse einer vorläufigen Saatgutanalyse.
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ANHANG V

TEIL A

AUFGEHOBENE RICHTLINIE UND IHRE NACHFOLGENDEN ÄNDERUNGEN

(nach Artikel 33)

Richtlinie 66/400/EWG (ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2290/66)

Richtlinie 69/61/EWG des Rates (ABl. L 48 vom 26.2.1969, S. 4)

Richtlinie 71/162/EWG des Rates (ABl. L 87 vom 17.4.1971, S. 24) nur Artikel 1

Richtlinie 72/274/EWG des Rates (ABl. L 171 vom 29.7.1972, S. 37) nur hinsichtlich der in Artikel 1 und 2
enthaltenen Verweisungen auf die
Bestimmungen der Richtlinie
66/400/EWG

Richtlinie 72/418/EWG des Rates (ABl. L 287 vom 26.12.1972, S. 22) nur Artikel 1

Richtlinie 73/438/EWG des Rates (ABl. L 356 vom 27.12.1973, S. 79) nur Artikel 1

Richtlinie 75/444/EWG des Rates (ABl. L 196 vom 26.7.1975, S. 6) nur Artikel 1

Richtlinie 76/331/EWG der Kommission (ABl. L 83 vom 30.3.1976, S. 34)

Richtlinie 78/55/EWG des Rates (ABl. L 16 vom 20.1.1978, S. 23) nur Artikel 1

Richtlinie 78/692/EWG des Rates (ABl. L 236 vom 26.8.1978, S. 13) nur Artikel 1

Richtlinie 87/120/EWG der Kommission (ABl. L 49 vom 18.2.1987, S. 39) nur Artikel 1

Richtlinie 88/95/EWG der Kommission (ABl. L 56 vom 2.3.1988, S. 42)

Richtlinie 88/332/EWG des Rates (ABl. L 151 vom 17.6.1988, S. 82) nur Artikel 1

Richtlinie 88/380/EWG des Rates (ABl. L 187 vom 16.7.1988, S. 31) nur Artikel 1

Richtlinie 90/654/EWG des Rates (ABl. L 353 vom 17.12.1990, S. 48) nur hinsichtlich der in Artikel 2 und in
Anhang II Teil I Nummer I Buchstabe a)
enthaltenen Verweisungen auf die
Bestimmungen der Richtlinie
66/400/EWG

Richtlinie 96/72/EG des Rates (ABl. L 304 vom 27.11.1996, S. 10) nur Artikel 1 Nummer 1

Richtlinie 98/95/EG des Rates (ABl. L 25 vom 1.2.1999, S. 1) nur Artikel 1 und Artikel 9 Absatz 2

Richtlinie 98/96/EG des Rates (ABl. L 25 vom 1.2.1999, S. 27) nur Artikel 1, Artikel 8 Absatz 2 und
Artikel 9
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TEIL B

LISTE DER FRISTEN ZUR UMSETZUNG IN INNERSTAATLICHES RECHT

(nach Artikel 33)

Richtlinie Zeitpunkt der Umsetzung

66/400/EWG 1. Juli 1968 (Artikel 14 Absatz 1)

1. Juli 1969 (alle anderen Bestimmungen) (1) (2)

69/61/EWG 1. Juli 1969 (3)

71/162/EWG 1. Juli 1970 (Artikel 1 Nummer 3)

1. Juli 1972 (Artikel 1 Nummer 1)

1. Juli 1971 (alle anderen Bestimmungen) (1)

72/274/EWG 1. Juli 1972 (Artikel 1)

1. Januar 1973 (Artikel 2)

72/418/EWG 1. Juli 1973

73/438/EWG 1. Juli 1973 (Artikel 1 Nummer 1)

1. Januar 1974 (Artikel 1 Nummer 2)

75/444/EWG 1. Juli 1977

76/331/EWG 1. Juli 1978 (Artikel 1)

1. Juli 1979 (alle anderen Bestimmungen)

78/55/EWG 1. Juli 1979

78/692/EWG 1. Juli 1977 (Artikel 1)

1. Juli 1979 (alle anderen Bestimmungen)

87/120/EWG 1. Juli 1988

88/95/EWG 1. Juli 1988

88/332/EWG

88/380/EWG 1. Juli 1992 (Artikel 1 Nummer 8)

1. Juli 1990 (alle anderen Bestimmungen)

90/654/EWG

96/72/EG 1. Juli 1997 (3)

98/95/EG 1. Februar 2000 (Bericht. ABl. L 126 vom 20.5.1999, S. 23)

98/96/EG 1. Februar 2000

(1) Der 1. Juli 1973 für Artikel 14 Absatz 1, der 1. Juli 1974 für die Bestimmungen, die das Basispflanzgut betreffen, und der 1. Juli
1976 für die übrigen Bestimmungen für Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich.

(2) Der 1. Januar 1986 für Griechenland, der 1. März 1986 für Spanien, der 1. Januar 1991 für Portugal und der 1. Januar 1995 für
Österreich, Finnland und Schweden.

(3) Die verbleibenden Etikettenbestände mit der Aufschrift �EWG� dürfen bis zum 31. Dezember 2001 verwendet werden.
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ANHANG VI

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Richtlinie 66/400/EWG Vorliegende Richtlinie

Artikel 1 Artikel 1 Unterabsatz 1

Artikel 18 Artikel 1 Unterabsatz 2

Artikel 1 a Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a)

Artikel 2 Absatz 1 A Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b)

Artikel 2 Absatz 1 B a) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c) Ziffer i)

Artikel 2 Absatz 1 B b) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c) Ziffer ii)

Artikel 2 Absatz 1 B c) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c) Ziffer iii)

Artikel 2 Absatz 1 B d) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c) Ziffer iv)

Artikel 2 Absatz 1 C a) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) Ziffer i)

Artikel 2 Absatz 1 C b) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) Ziffer ii)

Artikel 2 Absatz 1 C c) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) Ziffer iii)

Artikel 2 Absatz 1 C d) i) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) Ziffer iv) erster Gedan-
kenstrich

Artikel 2 Absatz 1 C d) ii) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) Ziffer iv) zweiter Gedan-
kenstrich

Artikel 2 Absatz 1 D Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e)

Artikel 2 Absatz 1 E Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe f)

Artikel 2 Absatz 1 F a) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g) Ziffer i)

Artikel 2 Absatz 1 F b) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g) Ziffer ii)

Artikel 2 Absatz 1 F c) Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g) Ziffer iii)

Artikel 2 Absatz 1 G erster Gedankenstrich Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe h) Ziffer i)

Artikel 2 Absatz 1 G zweiter Gedankenstrich Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe h) Ziffer ii)

Artikel 2 Absatz 1a Artikel 2 Absatz 2

Artikel 2 Absatz 2 �

Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i) Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a)

Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i) Buchstabe a) Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a) Ziffer i)

Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i) Buchstabe b) Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a) Ziffer ii)

Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i) Buchstabe c) Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a) Ziffer iii)

Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i) Buchstabe d) Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a) Ziffer iv)

Artikel 2 Absatz 3 Ziffer ii) Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe b)

Artikel 2 Absatz 3 Ziffer iii) Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe c)

Artikel 2 Absatz 3 Ziffer iv) Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe d)

Artikel 2 Absatz 3 Ziffer v) Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 2

Artikel 2 Absatz 4 Artikel 2 Absatz 4

Artikel 3 Artikel 3

Artikel 3a Artikel 4

Artikel 4 Artikel 5

Artikel 4 a Artikel 6

Artikel 5 Artikel 7

Artikel 6 Artikel 8

Artikel 7 Artikel 9

Artikel 9 Artikel 10
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Richtlinie 66/400/EWG Vorliegende Richtlinie

Artikel 10 Artikel 11

Artikel 11 Artikel 12

Artikel 11 a Artikel 13

Artikel 11 b Artikel 14

Artikel 11 c Artikel 15

Artikel 12 Artikel 16

Artikel 12 a Artikel 17

Artikel 13 Artikel 18

Artikel 13 a Artikel 19

Artikel 14 Absatz 1 Artikel 20

� �

Artikel 14 Artikel 21

Artikel 15 Artikel 22

Artikel 16 Absatz 1 Artikel 23 Absatz 1

Artikel 16 Absatz 2 �

Artikel 16 Absatz 3 Artikel 23 Absatz 2

Artikel 16 Absatz 4 �

Artikel 17 Artikel 24

Artikel 19 Artikel 25

Artikel 20 Artikel 26

Artikel 21 a Artikel 27

Artikel 21 Artikel 28

Artikel 22 Artikel 29

Artikel 22 a Absatz 1 Artikel 30 Absatz 1

Artikel 22 a Absatz 2 Ziffer i) Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe a)

Artikel 22 a Absatz 2 Ziffer ii) Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe b)

� Artikel 31 (1)

� Artikel 32 (2)

� Artikel 33

� Artikel 34

� Artikel 35

ANHANG I Teil A Nummer 01 ANHANG I Teil A Nummer 1

ANHANG I Teil A Nummer 1 ANHANG I Teil A Nummer 2

ANHANG I Teil A Nummer 2 ANHANG I Teil A Nummer 3

ANHANG I Teil A Nummer 3 ANHANG I Teil A Nummer 4

ANHANG I Teil A Nummer 4 ANHANG I Teil A Nummer 5

ANHANG I Teil A Nummer 5 ANHANG I Teil A Nummer 6

ANHANG I Teil B Nummer 1 ANHANG I Teil B Nummer 1

ANHANG I Teil B Nummer 2 ANHANG I Teil B Nummer 2

ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe a) ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe a)

ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe b) Unter-
buchstabe aa)

ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe b) Doppelbuch-
stabe aa)

ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe b) Unter-
buchstabe aa) a

ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe b) Doppelbuch-
stabe bb)
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Richtlinie 66/400/EWG Vorliegende Richtlinie

ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe b) Unter-
buchstabe bb)

ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe b) Doppelbuch-
stabe cc)

ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe b) Unter-
buchstabe cc)

ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe b) Doppelbuch-
stabe dd)

ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe c) ANHANG I Teil B Nummer 3 Buchstabe c)

ANHANG II ANHANG II

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.1 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.1

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.2 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.2

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.3 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.3

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.3 a ANHANG III Teil A Abschnitt 1.4

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.4 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.5

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.5 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.6

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.6 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.7

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.7 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.8

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.8 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.9

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.9 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.10

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.10 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.11

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.11 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.12

ANHANG III Teil A Abschnitt 1.12 ANHANG III Teil A Abschnitt 1.13

ANHANG III Teil A Abschnitt II ANHANG III Teil A Abschnitt II

ANHANG III Teil B ANHANG III Teil B

ANHANG IV ANHANG IV

� ANHANG V

� ANHANG VI

(1) 98/95/EG Art. 9 Abs. 2 und 98/96/EG Art. 8 Abs. 2.
(2) 98/96/EG Art. 9.
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